
 

 

Synopse Beilage zur Botschaft 18.217 
 
Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über den Schutz von Umwelt und Gewässern (EG Umweltrecht, EG UWR); Änderung;1. Bera-
tung 
 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 31. Oktober 2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Einführungsgesetz 
zur Bundesgesetzgebung 
über den Schutz von Um-
welt und Gewässern 
(EG Umweltrecht, 
EG UWR) 

                  

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau 

   

 beschliesst:    

 I.    

 Der Erlass SAR 781.200 (Ein-
führungsgesetz zur Bundes-
gesetzgebung über den 
Schutz von Umwelt und Ge-
wässern [EG Umweltrecht, 
EG UWR] vom 4. September 
2007) (Stand 31. Dezem-
ber 2016) wird wie folgt geän-
dert: 

   

http://gesetzessammlungen.ag.ch/data/781.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 31. Oktober 2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  38 
Verwaltungsstrafen 

    

1 Mit Busse bis Fr. 50'000.– 
wird bestraft, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

    

a) die Vorschriften dieses Ge-
setzes über die Entsorgung 
von Sonderabfällen aus 
Haushaltungen verletzt, 

    

b) die Bewilligungspflicht für 
Abfallbehandlungsanlagen 
und für Bohrungen missach-
tet oder 

b) die Bewilligungspflicht für 
Abfallbehandlungsanlagen 
und für Bohrungen missach-
tet […] , 

   

 bbis) Abfälle liegen lässt, weg-
wirft oder an Orten lagert, die 
dafür nicht zugelassen sind 
oder 

   

c) in anderer Weise den nach 
diesem Gesetz erlassenen 
Verfügungen und Entschei-
den zuwiderhandelt. 

    

2 Die Strafbestimmungen des 
Bundes und der Gemeinden 
bleiben vorbehalten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 31. Oktober 2018 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des  
Regierungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 II.    

      Keine Fremdänderungen.                   

 III.    

      Keine Fremdaufhebungen.                   

 IV.    

      Die Änderung unter Ziff. I. tritt 
zehn Tage nach der Publikati-
on in Kraft. 

             

 Aarau,    

 Präsident des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 
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